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 Veröffentlicht am 18.12.2007

Norm

ASVG §292 Abs5

BSVG §23

Rechtssatz

Der Gesetzgeber verweist in § 292 Abs 5 ASVG zur Ermittlung des Nettoeinkommens aus einem Land(forst-

)wirtschaftlichen Betrieb nicht auf sämtliche Regelungen des § 23 BGVG, sondern ausdrücklich nur auf die dort

normierte Regelung zum Versicherungswert. Ein Anhaltspunkt dafür, dass sich der Verweis auch auf die Regelung des

§ 23 Abs 1a BSVG erstreckt, besteht nicht.
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